
  223   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. Jahrgang Bernburg (Saale), 21. September 2016 Nummer 33 

 

I N H A L T  
 

A. Amtliche Bekanntmachungen des Salzlandkreises 
 

 Ausschreibung Ehrenamtliche/r Ausländerbeauftragte/r 
 

 Satzung zur 6. Änderung der Abfallgebührensatzung des Salzlandkreises 
(Abfallgebührensatzung) vom 17 .Dezember 2007 

 

 Beschlüsse des Kreistages des Salzlandkreises vom 14.09.2016 
 

 Förderrichtlinie zur Umsetzung des Integrations- und Betreuungskonzep-
tes im Salzlandkreis 

 

 
 

224 
 

225 
 
 

228 
 

232 
 

B. Amtliche Bekanntmachungen der Städte, Gemeinden und Verwaltungs-
gemeinschaften 
 
Stadt Bernburg (Saale) 
 
Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 27.09.2016 
 

 
 
 
 
 

232 
 

C. Amtliche Bekanntmachungen sonstiger Dienststellen 
 

Jobcenter Salzlandkreis 
 
Standort Staßfurt 
Benachrichtigung gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz  
 

 

Abwasserzweckverband „Saalemündung“ 
 
91. Sitzung der Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes „Saa-
lemündung“ am 27.09.2016 
 

 
 
 
 
 

233 
 
 
 
 

233 

D. Sonstige Mitteilungen 
 

 

 
 
Impressum   
Herausgeber und Herstellung:  Salzlandkreis 

Erscheinungsweise:  nach Bedarf 

Bezug:  Salzlandkreis, 11 Fachdienst Zentraler Service,  
11.3 SG Kreistagsbüro, 1. Obergeschoss, Zimmer 209,  
Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg (Saale) 
 

  

Amtsblatt 
 

für den Salzlandkreis 

- Amtliches Verkündungsblatt - 
 

 



Amtsblatt Nr. 33/2016 vom 21. September 2016 

 

   

224 

 
A. Amtliche Bekanntmachungen des 

Salzlandkreises 
 

 Ausschreibung Ehrenamtliche/r 
Ausländerbeauftragte/r 

 
Der Kreistag des Salzlandkreises bestellt 
gemäß §§ 79, 80 KVG LSA und gemäß    
§ 17 der Hauptsatzung des SLK im Ein-
vernehmen mit dem Landrat für die Dauer 
der Amtsperiode des Kreistages eine/n eh-
renamtliche/n Ausländerbeauftragte/n.  
 
Zum Aufgabengebiet der/des Ausländer-
beauftragten gehören insbesondere: 
 
- die Beratung, Betreuung und Beglei-

tung der ausländischen Mitbürger; 
 
- das Zusammenwirken mit den kom-

munalpolitischen Gremien des Salz-
landkreises;  

 
- die Vermittlung zwischen ausländi-

schen Einwohnern und Kreisverwal-
tung; 

 
und 

 
- die Zusammenarbeit mit Landesbe-

hörden, kreislichen Institutionen sowie 
Vereinen im Interesse der Integration 
ausländischer Mitbürger.  

 
Die Ausübung der Tätigkeit als Ausländer-
beauftragte/r ist unabhängig, es besteht 
das Recht auf Teilnahme zu den Tages-
ordnungspunkten der Sitzungen des Kreis-
tages und seiner Ausschüsse im öffentli-
chen sowie im nichtöffentlichen Teil, so-
weit es sich um Angelegenheiten dieses 
Aufgabenbereiches handelt.  
 
In Zuständigkeit der Tätigkeiten als Aus-
länderbeauftrage/r wird auf Wunsch das 
Rederecht erteilt, darüber hinaus besteht 
das Recht, halbjährlich im Kreistag über 
ihre/seine Tätigkeit Bericht zu erstatten.  
 
Interessierte Bewerber/Innen sollten fol-
gende Kriterien erfüllen:  
 
 
 
 
 

 

 Deutscher im Sinne des Art. 116 
Grundgesetz sein oder die Staatsan-
gehörigkeit eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union be-
sitzen;  

 

 das 16. Lebensjahr vollendet haben 
und seit mindestens 3 Monaten im 
Salzlandkreis wohnen; 

 

 persönliche Integrität;  
 

und 
 

 gute Deutschkenntnisse sowie nach 
Möglichkeit die Kenntnisse von min-
destens einer Fremdsprache.  

 
Die Vergütung erfolgt auf der Grundlage 
von § 12 der Entschädigungssatzung des 
SLK für ehrenamtlich Tätige vom 
19.12.2014 in der derzeit geltenden Fas-
sung in Höhe von 110,00 EUR monatlich.  
 
Bewerber/Innen mit Migrationshintergrund 
werden ausdrücklich um die Einreichung 
ihrer Bewerbung gebeten.  
 
Ihre Bewerbungsunterlagen (einschließlich 
des polizeilichen Führungszeugnisses) 
senden Sie bitte an folgende postalische 
Anschrift: 
 

Salzlandkreis 
Fachbereich III 

06400 Bernburg (Saale) 
 
Bernburg (Saale), den 13.09.2016 
 
 
gez. Bauer 
Landrat 
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 Satzung zur 6. Änderung der Abfallgebührensatzung des Salzlandkreises (Abfall-
gebührensatzung) vom 17 .Dezember 2007 

 
Auf Grundlage der §§ 8 Abs. 1, 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der Fassung vom 17. Juni 2014 (GVBI. LSA, S. 288), 
des § 3 Abs. 1 und § 6 des Abfallgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (AbfG LSA) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 2010 (GVBl. LSA 2010 S. 44) i. V. m. den    
§§ 2, 5, 10 und 16 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (GVBI. LSA S. 405), in den 
jeweils gültigen Fassungen, hat der Kreistag des Salzlandkreises in seiner Sitzung am         
14. September 2016 die folgende Satzung zur 6. Änderung der Abfallgebührensatzung vom 
17. Dezember 2007 beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
Die Satzung über die Erhebung von Abfallgebühren im Salzlandkreis (Abfallgebührensat-
zung) vom 17. Dezember 2007 wird wie folgt geändert: 
 
 
Anlage 1 zu § 7 Absatz 4 der Abfallgebührensatzung wird wie folgt neu gefasst: 
 

 
Für die Direktanlieferung zur Entsorgung zugelassene Abfälle und deren Gebühren 

 
   AS Abfallbezeichnung  Euro/Tonne  Anlage 

02 01 03 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe 40,00 € U, K 

02 01 07 Abfälle aus der Forstwirtschaft  100,00 € U 

02 03 04 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 40,00 € U, K 

02 06 01 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 100,00 € U 

03 01 01 Rinden und Korkabfälle 40,00 € U,K 

03 01 05 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten 
und Furniere m. A. d, die unter 03 01 04 fallen 

40,00 € U, K 

03 03 01 Rinden und Holzabfälle 40,00 € U, K 

03 03 07 mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung 
von Papier und Papierabfällen 

100,00 € 
U 

03 03 08 Abfälle aus dem Sortieren von Papier u. Pappe für 
das Recycling 

100,00 € 
U 

04 02 21 Abfälle aus unbehandelten Textilfasern 100,00 € U 

07 02 99 Abfälle aus HZVA von Kunststoffen, synthetischem 
Gummi und Kunstfasern 

100,00 € 
U 

07 06 99 Abfälle a. n. g., überlagerte Körperpflegemittel 100,00 € U 

08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle m. A. d., die un-
ter 08 04 09 fallen 

100,00 € 
U 

10 11 03 Glasfaserabfall 100,00 € U 

10 12 08 Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen 
und Steinzeug (nach dem Brennen) bis 500 kg 

25,70 € U 

10 13 11 
Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe 
auf Zementbasis m. A. d., die unter 10 13 09 und 10 
13 10 fallen 

100,00 € 
U 

15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe  U, W 

15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff 100,00 € U, W 
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15 01 03 Verpackungen aus Holz 40,00 € U, W 

15 01 04 Verpackungen aus Metall 100,00 € U, W 

15 01 05 Verbundverpackungen 100,00 € U, W 

15 01 06 gemischte Verpackungen 100,00 € U, W 

15 01 09 Verpackungen aus Textilien 100,00 € U, W 

15 02 03 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und 
Schutzkleidung, m. A. d., die unter 15 02 02 fallen 

100,00 € 
U 

16 01 19 Kunststoffe 100,00 € U 

16 02 16 aus gebrauchten Geräten entfernte Bestandteile m. 
A. d., die unter 16 02 15 fallen 

100,00 € U 

16 11 06 
Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus 
nichtmetallurgischen Prozessen m. A. d., die unter 
16 11 05 fallen 

22,00 € U 

17 01 01 Beton bis 500 kg 25,70 € U 

17 01 02 Ziegel bis 500 kg 28,20 € U 

17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik bis 500 kg 28,20 € U 

17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik 
m. A. d., die unter 17 01 06 fallen bis 500 kg 

26,70 € U 

17 02 01 Holz 40,00 € U 

17 02 03 Kunststoff 100,00 € U 

17 05 04 
Boden und Steine m. A. d., die unter 17 05 03 fallen 
bis 500 kg 

16,30 € U 

17 06 04 Dämmmaterialien m. A. d., die unter 17 06 01 und 
17 06 03 fallen 

110,00 € U 

17 08 02 
Baustoffe auf Gipsbasis m. A. d., die unter 17 08 01 
fallen 

100,00 € 
U 

17 09 04 
gemischte Bau- und Abbruchabfälle m. A. d., die un-
ter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen bis 500 
kg 

100,00 € 
U 

18 01 01 Spitze oder scharfe Gegenstände (außer 18 01 03) 100,00 € U 

18 01 04 

Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus 
infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anfor-
derungen gestellt werden (z.B. Wund- und Gipsver-
bände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln) 

100,00 € 

U 

18 02 01 spitze oder scharfe Gegenstände m. A. d., die unter 
18 02 02 fallen 

100,00 € 
U 

18 02 03 
Abfälle, an deren Sammlung u. Entsorgung aus in-
fektionspräventiver Sicht keine besonderen Anfor-
derungen gestellt werden 

100,00 € 

U 

19 02 03 vorgemischte Abfälle, die ausschließlich aus nicht 
gefährlichen Abfällen bestehen 

100,00 € 
U 

19 02 10 brennbare Abfälle m. A. d., die unter 19 02 08 und 
19 02 09 fallen 

100,00 € 
U 

19 05 01 nicht kompostierbare Fraktion von Siedlungs- und 
ähnlichen Abfällen 

100,00 € 
U 

19 05 02 

nicht kompostierbare Fraktion von tierischen und 
pflanzlichen Abfällen (Reste aus der Vorbehandlung 
von Küchen- und Kantinenabfällen, nur Abfälle, die 
nicht dem Tierkörperbeseitigungsgesetz unterlie-
gen) 

 
100,00 € 

U 

19 05 03 nicht spezifikationsgerechter Kompost 100,00 € U 
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19 08 01 Sieb- und Rechengutrückstände 110,00 € U 

19 09 04 gebrauchte Aktivkohle 110,00 € U 

19 09 05 gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze 100,00 € U 

19 12 01 Papier und Pappe 100,00 € U 

19 12 04 Kunststoffe und Gummi 100,00 € U 

19 12 07 Holz m. A. d., das unter 19 12 06 fällt 40,00 € U 

19 12 08 Textilien 100,00 € U 

19 12 10 brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen) 100,00 € U 

19 12 12 
sonstige Abfälle (einschl. Materialmischungen aus 
der mechanischen Behandlung von Abfällen (Sor-
tierreste) 

100,00 € 
U 

19 13 02 feste Abfälle aus der Sanierung von Böden m. A. d., 
die unter 19 13 01 fallen 

22,00 € U 

20 01 01 Papier und Pappe 
 

U, W 

20 01 02 Glas 
 

U, W 

20 01 08 biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle 40,00 € K 

20 01 10 Bekleidung 100,00 € U 

20 01 11 Textilien 100,00 € U, W 

20 01 21* 
Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige 
Abfälle  

U 

20 01 36 
gebrauchte elektrische und elektronische Geräte    
m. A. d., die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 
fallen 

 
U, W 

20 01 38 Holz m. A. d., das unter 20 01 37 fällt 30,00 € U, W 

20 01 39 Kunststoffe 100,00 € U 

20 01 40 Metalle 
 

U, W 

20 02 01 Biologisch-abbaubare Abfälle (Grüngut) 40,00 € U, W, K 

20 02 03 andere nichtkompostierbare Abfälle 100,00 € U 

20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle 100,00 € U 

20 03 02 Marktabfälle 100,00 € U 

20 03 03 Straßenkehricht 100,00 € U 

20 03 07 Sperrmüll 100,00 € U 

20 03 99 Siedlungsabfälle a. n. g. (hausmüllähnlicher Gewer-
beabfälle) 

100,00 € 
U 

  
  

U 
Umladestationen Aschersleben, Bernburg und 
Schönebeck 

  W Wertstoffhöfe, hier nur Kleinmengen bis 1 m³ 
  K Kompostierungsanlage Schönebeck 
   

 
Artikel 2 

 
Diese Satzung tritt am 01.10.2016 in Kraft. 
 
Bernburg (Saale), 19. September 2016 
 
 
gez. Bauer 
Landrat       (Dienstsiegel) 
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 Beschlüsse des Kreistages des Salzlandkreises vom 14.09.2016 

 
Der Kreistag des Salzlandkreises hat in seiner 15. Sitzung am 14.09.2016 zu folgenden 
Themen in öffentlicher Sitzung Beschlüsse gefasst: 
 
 
Jahresabschluss der Salzlandsparkasse für das Geschäftsjahr 2015 (01.01.2015 bis 
zum 31.12.2015) und Entlastung des Verwaltungsrates 
 
Beschluss Nr. B/0445/2016/5 
Der Kreistag des Salzlandkreises nimmt den Jahresabschluss 2015 der Salzlandsparkasse 
zur Kenntnis und erteilt dem Verwaltungsrat Entlastung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2015 bis zum 31. Dezember 2015. 
 
 
Jahresabschluss des Jobcenters Salzlandkreis für das Wirtschaftsjahr 2015 
(01.01.2015 bis 31.12.2015) 
 
Beschluss Nr. B/0440/2016/6 
1. Beschluss über Jahresabschluss und Lagebericht 2015 
 
Der Kreistag beschließt den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 
2015 des Eigenbetriebes Jobcenter Salzlandkreis mit einer 
 
Bilanzsumme von 23.971.718,19 EUR 
  
   davon entfallen auf der Aktivseite auf:  

- Anlagevermögen 209.069,52 EUR 
- Umlaufvermögen 14.874.840,58 EUR   
- Rechnungsabgrenzungsposten 8.887.808,09 EUR 

  
   davon entfallen auf der Passivseite auf  

- Eigenkapital 38.239,69 EUR 
- Sonderposten 209.069,52 EUR 
- Rückstellungen 2.402.310,67 EUR 
- Verbindlichkeiten 11.530.098,31 EUR 
- Rechnungsabgrenzungsposten 9.792.000,00 EUR 

  
und mit einem Jahresergebnis von 0,00 EUR 
  

- Summe der Erträge 196.498.684,03 EUR 
- Summe der Aufwendungen 196.498.684,03 EUR 

 
festzustellen.  
 
2. Entlastung der Betriebsleiterin 
 
Der Kreistag entlastet die Betriebsleiterin des Eigenbetriebes Jobcenter Salzlandkreis für das 
Wirtschaftsjahr 2015. 
 
3. Ergebnisverwendung 
 
Der Kreistag beschließt, das Jahresergebnis festzustellen. 
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Jahresabschluss des Kreiswirtschaftsbetriebes des Salzlandkreises für das Wirt-
schaftsjahr 2015 (01.01. bis 31.12.2015)  
 
Beschluss Nr. B/0456/2016/7 
1. Der Kreistag beschließt den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 

2015 des Kreiswirtschaftsbetriebes des Salzlandkreises mit einer 
 

Bilanzsumme von 42.376.600,41 EUR 
davon entfallen auf der Aktivseite auf  

- das Anlagevermögen   5.878.311,60 EUR 

- das Umlaufvermögen 36.288.549,96 EUR 

- den Rechnungsabgrenzungsposten  209.738,85 EUR 

  
davon entfallen auf der Passivseite auf  
- das Eigenkapital 14.998.106,40 EUR 

- die Sonderposten 149.348,62 EUR 

- die Rückstellungen 23.795.409,63 EUR 

- die Verbindlichkeiten  3.074.371,65 EUR 

- den Rechnungsabgrenzungsposten 359.364,11 EUR 

  
und mit einem Jahresverlust von  -786.966,24 EUR 

  

Summe der betrieblichen Erträge  18.433.601,08 EUR 

Summe der betrieblichen Aufwendungen 19.220.567,32 EUR 

 
2. Der Betriebsleitung des Kreiswirtschaftsbetriebes des Salzlandkreises wird für das 

  Wirtschaftsjahr vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 Entlastung erteilt. 
 
3. Der festgestellte Jahresverlust in Höhe von -786.966,24 Euro wird auf Rechnung vor 

  getragen.  
 
 
1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2016 – Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises  
 
Beschluss Nr. B/0454/2016/8  
Der Kreistag beschließt gemäß § 121 Abs. 3 des Kommunalverfassungsgesetzes des Lan-
des Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in Verbindung mit § 102 Abs. 1 KVG LSA den 1. Nachtrag 
zum Wirtschaftsplan des Kreiswirtschaftsbetriebes des Salzlandkreises für das Wirtschafts-
jahr 2016. 
 
 
Wirtschaftsplan 2017 – Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises 
 
Beschluss Nr. B/0455/2016/9 
Der Kreistag beschließt gemäß § 121 Abs. 3 des Kommunalverfassungsgesetzes des Lan-
des Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in Verbindung mit § 102 Abs. 1 KVG LSA den Wirtschafts-
plan des Kreiswirtschaftsbetriebes des Salzlandkreises für das Wirtschaftsjahr 2017. 
 
 
Stundung der Kreisumlage 2014, 2015 und 2016 der Stadt Barby 
 
Beschluss Nr. B/0443/2016/11 
Der Kreistag beschließt, dass die Kreisumlagen der Stadt Barby aus den Jahren 2014, 2015 
und 2016 nicht gestundet werden. 
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Satzung über die 6. Änderung der Satzung über die Erhebung von Abfallgebühren im 
Salzlandkreis (Abfallgebührensatzung) 
 
Beschluss Nr. B/0452/2016/12 
Der Kreistag beschließt die Satzung über die 6. Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Abfallgebühren im Salzlandkreis (Abfallgebührensatzung). 
 
 
Rahmenvereinbarung zur Kooperation zwischen dem Salzlandkreis und der Hoch-
schule Anhalt 
 
Beschluss Nr. B/0447/2016//13 (inkl. Änderungsantrag Herr Dr. Püchel) 
1. Der Kreistag beschließt, die Rahmenvereinbarung über die Kooperation des Salzland-

kreises mit der Hochschule Anhalt abzuschließen. Der Landrat wird ermächtigt, die Rah-
menvereinbarung über die Kooperation des Salzlandkreises mit der Hochschule Anhalt 
zu unterzeichnen. 

 
2. Der Landrat gibt einen Zwischenbericht in 2 Jahren zur Umsetzung der Vereinbarung. 
 
3. Der Landrat führt mit der Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt Gespräche, um zu prü-

fen, ob eine ähnliche Vereinbarung sinnvoll wäre. 
 
 
Ausscheiden eines Kreistagsmitglieds aus folgenden Organen: 
1. Aufsichtsrat der Bernburger Theater- und Veranstaltungs- gGmbH 
2. Gesellschafterversammlung der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schö-

nebeck (gemeinnützige) GmbH 
 
Beschluss Nr. B/0450/2016/14 (inkl. Änderungsantrag CDU-Fraktion) 
1. Der Kreistag beruft das Kreistagsmitglied Herrn Dr. Gunnar Schellenberger aus dem Auf-

sichtsrat der Bernburger Theater- und Veranstaltungs- gGmbH und aus der Gesellschaf-
terversammlung der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck (gemeinnützige) 
GmbH ab. 

 
2. Der Kreistag entsendet das Kreistagsmitglied Herrn Henry Schütze in den Aufsichtsrat 

der Bernburger Theater- und Veranstaltungs- gGmbH und das Kreistagsmitglied Herrn 
Bert Knoblauch in die Gesellschafterversammlung der Mitteldeutschen Kammerphil-
harmonie (gemeinnützige) GmbH. 

 
 
Sachkundige Einwohner in beratenden Ausschüssen 
hier: Abberufung/Berufung 
 
Beschluss Nr. B/0423/2016/15 

1. Der Kreistag beruft Herrn Daniel Wernecke als sachkundigen Einwohner im Schul-, 
Kultur- und Sportausschuss ab. 

 
2. Der Kreistag beruft auf Vorschlag der Fraktion DIE LINKE. Herrn Ralph Bunke-

Spelling als sachkundigen Einwohner in den Schul-, Kultur- und Sportausschuss. 
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Besetzung des Jugendhilfeausschusses gemäß der Satzung für das Jugendamt des 
Salzlandkreises 
hier: Abberufung des bisherigen Stellvertreters und Benennung einer neuen Stellver-
treterin für ein beratendes Mitglied 
 
Beschluss Nr. B/0446/2016/16 
1. Der Kreistag beschließt die Abberufung des bisherigen Stellvertreters, Herrn Andreas 

Kunze, für die Leiterin des Jugendamtes aus dem Jugendhilfeausschuss. 
  
2. Der Kreistag stellt die Mitgliedschaft im Jugendhilfeausschuss von Frau Marion Stellfeld 

als Stellvertreterin des beratenden Mitglieds für die Leiterin des Jugendamtes entspre-
chend § 4 Absatz 3 der Satzung für das Jugendamt des Salzlandkreises fest. 

 
 
Wahl eines stimmberechtigten Mitglieds des Jugendhilfeausschusses gemäß der Sat-
zung für das Jugendamt des Salzlandkreises 
 
Wahl Nr. W/0019/2016/1/17 
Der Kreistag wählt Herrn Mario Kannegießer, mit Wirkung zum 01.11.2016, als stimmbe-
rechtigtes Mitglied des Jugendhilfeausschusses für den Träger AWO Kreisverband Salzland 
e. V. 
 
 
Fortführung des fachlichen Konzeptes zur Entwicklung der Jugendarbeit, Jugendsozi-
alarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes im Jahr 2017 
 
Beschluss Nr. B/0429/2016/18 
Der Kreistag beschließt die Fortführung des fachlichen Konzeptes zur Entwicklung der Ju-
gendarbeit, Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes im Jahr 
2017. 
 
 
Benennung eines Vertreters für die Arbeitsgemeinschaft Ländlicher Raum beim Amt 
für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte 
 
Beschluss Nr. B/0459/2016/22 
Der Kreistag benennt als Vertreter für die Arbeitsgemeinschaft Ländlicher Raum beim Amt 
für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte Herrn Hans-Rüdiger Kosche. 
 
 
Bernburg (Saale), 20. September 2016 
 
 
 
gez. Bauer   
Landrat  
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 Förderrichtlinie zur Umsetzung des 
Integrations- und Betreuungskon-
zeptes im Salzlandkreis 

 
Anlagen  
Anlage 1: Antrag auf Durchführung eines 

Projektes im Rahmen der För-
derrichtlinie zur Umsetzung 
des Integrationskonzeptes im 
Salzlandkreis 

 
Anlage 2: Formular Geldbedarfsanforde-

rung 
 
Anlage 3: Formular Rechtsbehelfsver-

zicht 
 
Anlage 4: Allgemeine Nebenbestimmun-

gen zur Projektförderung   
 
Anlage 5: Formular Verwendungsnach-

weis  
 
Die Förderrichtlinie nebst Anlagen 1 bis 5 
sind als Anhang beigefügt. 
 
 
 
B. Amtliche Bekanntmachungen der 

Städte, Gemeinden und Verwal-
tungsgemeinschaften 

 
Stadt Bernburg (Saale) 
 
Sitzung des Haushalts- und Finanzaus-
schusses am 27.09.2016 
 
Sitzungsdatum: Dienstag, den 

27.09.2016 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
 
Sitzungsort: Sitzungsraum des Rat-

hauses II, Schlossstraße 
11, 06406 Bernburg 
(Saale), Zimmer 103/104  

 
Zur Geschäftsordnung 
 
a) Bestätigung der Einladung und Fest-

stellung der Beschlussfähigkeit gem. 
§§ 53, 55 KVG LSA 

 
b) Protokollgenehmigung der öffentlichen 

Sitzung vom 24. Mai 2016 
 

 
b) Feststellung der öffentlichen Tages-

ordnung gem. der Geschäftsordnung 
 
Zur Tagesordnung 
 
1.  Satzung über die Erhebung von 

Zweitwohnungssteuer im Gebiet 
der Stadt Bernburg (Saale) - 
Zweitwohnungssteuersatzung 

 Beschlussvorlage 446/16 
 
2.  Richtlinie der Stadt Bernburg (Saa-

le) über die Zahlung von Begrü-
ßungsgeld an Studenten der Hoch-
schule Anhalt 

 Beschlussvorlage 447/16 
 
3.  Satzung zur Änderung der Gewäs-

serunterhaltungsumlagesatzung für 
die Stadt Bernburg (Saale) 

 Beschlussvorlage 452/16 
 
4.  Eilentscheidung zur Bereitstellung 

außerplanmäßiger Ausgaben für 
das Bauvorhaben "Brücke über die 
Wipper am Anglerheim" (Beseiti-
gung Hochwasserschäden 2013 - 
MP 42) 

 Informationsvorlage IV 108/16 
 
5.  Mitteilungen, Beantwortung von 

Anfragen, Anregungen 
- Sitzungskalender des Stadtrates 
und seiner Ausschüsse der Stadt 
Bernburg (Saale) für das Jahr 2017 

   
6.  Haushaltsumsetzung 
 Informationsvorlage IV 110/16 
 
7.  Annahme einer Spende für die 

Freiwillige Feuerwehr Bernburg 
(Saale) 

 Beschlussvorlage 433/16 
 
 
Zur nichtöffentlichen Geschäftsordnung 
 
d) Protokollgenehmigung der nichtöf-

fentlichen Sitzung vom 24. Mai 
2016 

 
e) Feststellung der nichtöffentlichen 

Tagesordnung gem. der Ge-
schäftsordnung 
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Zur Tagesordnung 
 
8.  HW2013, MP-Nr.: 29.3 Vergabe 

Sanierung 
 Beschlussvorlage 416/16 
 
9.  Bereitstellung überplanmäßige 

Ausgaben für Maßnahmen zur Be-
seitigung der Hochwasserschäden 
2013 

 Beschlussvorlage 451/16 
 
10.  Mitteilungen, Beantwortung von 

Anfragen, Anregungen 
   
 
gez. Stefan Ruland 
Vorsitzender des Haushalts-  
und Finanzausschusses  
 
Die öffentliche Bekanntmachung der vor-
stehenden Tagesordnung kann auch im 
Internet der Stadt Bernburg (Saale) unter 
http://buergerinfo.bernburg.de/si0042.php 
eingesehen werden. 
 
 
 
C. Amtliche Bekanntmachungen sons-

tiger Dienststellen 
 
Jobcenter Salzlandkreis 
 
Standort Staßfurt 
Benachrichtigung gemäß § 10 Verwal-
tungszustellungsgesetz  
 
 
 
 
 

Der Inhalt dieses Abschnittes 
  

- eine Benachrichtigung gemäß § 10 Ver-
waltungszustellungsgesetz des Jobcen-
ters Salzlandkreis 

wurde am 13.11.2020 aus datenschutz-
rechtlichen Gründen gelöscht. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwasserzweckverband „Saalemündung“ 

 
91. Sitzung der Verbandsversammlung 
des Abwasserzweckverbandes „Saa-
lemündung“ am 27.09.2016 
 
Datum: Dienstag, den 27.09.2016, 

19.00 Uhr 
 
Ort: AZV „Saalemündung“ – Sit-

zungssaal, Breite 9, 39240 Cal-
be (Saale) 

 
 
Öffentlicher Teil 
  
1. Eröffnung der Sitzung 
 
2. Feststellung der ordnungsgemä-

ßen Ladung, der Beschlussfähig-
keit und der  

 
3. Einwohnerfragestunde 
 
4. Einwendungen gegen die Nieder-

schrift im öffentlichen Teil der vo-
rangegangenen Sitzung 

 
5. Bericht des Verbandsgeschäftsfüh-

rers über wichtige Angelegenheiten 
und Bekanntgabe der Beschlüsse 
der nicht öffentlichen Sitzung der 
Verbandsversammlung 
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6. Feststellung des Jahresabschlus-

ses und des Lageberichtes des 
Abwasserzweckverbandes „Saa-
lemündung" für das Wirtschaftsjahr 
2014 
Beratung und Beschlussfassung – 
BV 388/16 

 
7. Entlastung des Verbandsge-

schäftsführers des Abwas-
serzweckverbandes „Saalemün-
dung" für das Wirtschaftsjahr 2014 
Beratung und Beschlussfassung – 
BV 389/16 

 
8. Verwendung des Jahresgewinns / 

des Jahresverlustes des Abwas-
serzweckverbandes „Saalemün-
dung" für das Wirtschaftsjahr 2014 
Beratung und Beschlussfassung – 
BV 390/16 

 
9. Auslauf der Zinsbindung des DKB-

Darlehens 6710784973 
Beratung und Beschlussfassung – 
BV 404/16 

 
10. 1. Satzung zur Änderung der Sat-

zung des Abwasserzweckverban-
des „Saalemündung“ über die Er-
hebung von Beiträgen für die zent-
rale Schmutzwasserentsorgung 
sowie von Kostenerstattungen von 
Hausanschlüssen für die 
Schmutzwasser-, Niederschlags-
wasser- und Mischwasserkanalisa-
tion  
(Beitrags- und Hausanschlusskos-
tensatzung) 
Beratung und Beschlussfassung – 
BV 405/16 

 
11. Anfragen und Anregungen der 

Verbandsmitglieder 
 
12. Schließung des öffentlichen Teils 

der Sitzung 
 
Nicht öffentlicher Teil 
  
1. Feststellung der Tagesordnung im 

nicht öffentlichen Teil 
 
2. Einwendungen gegen die Nieder-

schrift im nicht öffentlichen Teil der 
vorangegangenen Sitzung 

 
3. Bericht des Verbandsgeschäftsfüh-

rers über wichtige Angelegenheiten 
 
4. Rechtsverfahren 

Beratung und Beschlussfassung – 
BV 406/16 

 
5. Vergabebeschluss: Calbe (Saale) 

OT Schwarz – Wispitzer Weg 
Erneuerung Abwasserdruckleitung 
Beratung und Beschlussfassung – 
BV 407/16 

 
6. Vergabebeschluss: Calbe (Saale) – 

PS 12.5 Große Deichstraße 
Rekonstruktion Pumpstation 
Beratung und Beschlussfassung – 
BV 408/16 

 
7. Beschluss zum Kauf des Grund-

stückes Große Fischerei in Calbe 
(Saale) Pumpstation 16 
Beratung und Beschlussfassung – 
BV 409/16 

 
8. Anfragen und Anregungen der 

Verbandsmitglieder 
 
9. Schließung des nicht öffentlichen 

Teils der Sitzung 
 
 
gez. Hause 
Vorsitzender der Verbandsversammlung 


